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RS OGH 1982/11/3 1Ob776/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.11.1982

Norm

B-VG Art94

JWG §26 Abs2

Rechtssatz

Ob die Art und Weise, wie die Kindesabnahme durch die Organge der Verwaltungsbehörede erfolgte, gesetzwidrig war,

kann im Verfahren nach § 26 JWG nicht nachgeprüftt werden, da es sich bei der dabei angewendeten Befehlsgewalt

und Zwangsgewalt um hoheitliche Maßnahmen der Verwaltung handelt.
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